
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absender: 

An die Schulleitung 
über Klassenlehrer(in) 
Staatliche Regelschule Steinbach-Hallenberg 
Hergeser Wiese 2 
98587 Steinbach-Hallenberg 
 
 
 
Antrag auf Absolvierung der individuellen Abschlussphase gemäß  
§ 6 Abs. 5a ThSchG*) in Verbindung mit § 54 Abs. 10 ThSchO**) 
 
 
 
1. Allgemeine Angaben zum Schüler 

Name:  Vorname:  Klasse:  

geboren:    
 
 
 
2. Antrag auf Absolvierung der individuellen Abschlussphase 
 
Ich/Wir beantrage/n hiermit die Absolvierung der individuellen Abschlussphase in  
2 Jahren durch  

□ meine/unsere oben genannte Tochter.  

□ meinen/unseren oben genannten Sohn. 
 
 
 

  

Ort, Datum  Unterschrift Sorgeberechtigte 

 
 
 
 
3. Abgabetermin in der Schule:   1 Woche nach den Winterferien 
 
 
 
Auszug aus Rechtsvorschriften siehe Rückseite! 
 
*) Thüringer Schulgesetz in der Fassung vom 30. April 2003, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.12.2010 
**) Thüringer Schulordnung für die Grundschule, die Regelschule, die Gemeinschaftsschule, das  
       Gymnasium und die Gesamtschule vom 20. Januar 1994; zuletzt geändert durch die Zwölfte Verordnung zur     
       Änderung der Thüringer Schulordnung vom 07.07.2011 
    

Staatliche Regelschule  Hergeser Wies 2   
Steinbach-Hallenberg  98587 Steinbach-Hallenberg   

 



 
 

 
Auszug Rechtsvorschriften: 
 
 
§ 6 ThSchG - Regelschule  
 
Absatz (5a) 
 
Die Klassenstufe 9 des auf den Hauptschulabschluss bezogenen Teils der Regelschule 
kann in einem oder in zwei Schulbesuchsjahren absolviert  
werden (individuelle Abschlussphase). 
 
§ 54 ThSchO - Einstufung und Umstufung in der Regelschule 
 
Absatz (10)  
 
Auf Antrag der Eltern, der spätestens eine Woche nach Ausgabe des Zeugnisses zum 
Schulhalbjahr der Klassenstufe 9 zu stellen ist, absolvieren Schüler die individuelle  
Abschlussphase in zwei Jahren nach  Anlage 2a. Nach erfolgreichem Besuch des 
zweiten Schulbesuchsjahrs der individuellen Abschlussphase erwerben die Schüler bei 
Erfüllung der Versetzungsbedingungen nach § 51 Abs. 1 und 2 den Hauptschul-
abschluss. In das zweite Schulbesuchsjahr der individuellen Abschlussphase  
erfolgt keine Versetzungsentscheidung.  
 
vollständige Fassung der Rechtsvorschriften: 
 
http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/bildung/schulwesen/rechtsgrundlagen/gesetze/
 
http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/bildung/schulwesen/rechtsgrundlagen/schulordnungen/
 

     
     

 

http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/bildung/schulwesen/rechtsgrundlagen/gesetze/

